
Lesefassung 
 

Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 103 des 
Landkreises Celle am 31.08.2021 

 
Satzung der Samtgemeinde Flotwedel über 
die Entschädigung der Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Samtgemeinde Flotwe-
del 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 Absatz 1 Nr. 5 des Nds. 

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), zuletzt 

geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

15.07.2020 (Nds. GVBI S. 244) in Verbindung mit 

§ 33 Absatz 1 Satz 1 des Nds. Brandschutzgesetzes 

(NBrandSchG), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 6 

des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBI. S. 88) 

hat der Rat der Samtgemeinde Flotwedel in der Sit-

zung am 19.07.2021 über die Entschädigung der 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Be-

reich der Samtgemeinde Flotwedel beschlossen: 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehr für die Samtgemeinde 
Flotwedel wird grundsätzlich unentgeltlich ge-
leistet. Anspruch auf Erstattung von Verdienst-
ausfall und Auslagen besteht im Rahmen der 
Höchstbeträge nach dieser Satzung. Auf-
wandsentschädigungen für ehrenamtlich tä-
tige Personen werden nur im Rahmen dieser 
Satzung gezahlt. 
 

(2) Die in dieser Satzung festgelegte Zahlung der 
Aufwandsentschädigung wird jeweils zu Be-
ginn des Monats gezahlt. 

 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung 

 
(1) Die nach § 1 Absatz 1 ehrenamtlich tätigen 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der 
Samtgemeinde Flotwedel erhalten eine Auf-
wandsentschädigung, welche monatlich ge-
zahlt wird. Daneben besteht kein Anspruch auf 
Ersatz der Auslagen einschließlich der Fahrt-
kosten innerhalb der Samtgemeinde und des 
Bekleidungsgeldes. 

 
(2) Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich 

auf Gemeindeebene 
 

a) für den Gemeindebrandmeis-
ter / die Gemeindebrandmeis-
terin 

 

 
121,00 € 

b) für den 1. und 2. Stellv. Ge-
meindebrandmeister / die 1. 
und 2. Stellv. Gemeindebrand-
meisterin 

c) für den Atemschutzbeauftrag-
ten / die Atemschutzbeauf-
tragte 

 

 
60,50 € 
 
 
 
 
9,17 € 

d) für den Ausbildungsleiter / die 
Ausbildungsleiterin 

 

9,17 € 
 

e) für den Bekleidungswart / die 
Bekleidungswartin 

 

9,17 € 

f) für den Leiter / die Leiterin der 
Brandschutzerziehung  
 

9,17 € 

g) für den IuK-Beauftragten / die 
luK-Beauftragte 

 

9,17 € 

h) für den/die Jugend- / Kinder-
feuerwehrwart/in 
 

9,17 € 

i) für den Fachberater Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit / die 
Fachberaterin Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit 

 

 
9,17 € 

j) für den Schirrmeister / die 
Schirrmeisterin 
 

33,00 € 

k) für den Sicherheitsbeauftrag-
ten / die Sicherheitsbeauf-
tragte  

9,17 € 

l) den Löschzugführer / die 
Löschzugführerin 
 

20,00 € 

m) den Stellv. Löschzugführer / 
die Stellv. Löschzugsführerin 

10,00 € 

 
(3) Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich 

auf Ortsfeuerwehrebene 
 

 
 
a) Für den Orts-

brandmeister / 
die Ortsbrand-
meisterin 

einer Grund-
ausstat-
tungsfeuer-
wehr  
 
einer Stütz-
punktfeuer-
wehr  

 
55,00 € 

 
 
 
 

66,00 € 
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b) Für den Stellv. 

Ortsbrand-
meister / die 
Stellv. Orts-
brandmeisterin 
 
 

 
 

 
 
einer Grund-
ausstat-
tungsfeuer-
wehr  
 
einer Stütz-
punktfeuer-
wehr  

 
 
 

27,50 € 
 
 
 
 

33,00€ 

 
 
 

c) Für den Gerä-
tewart / die 
Gerätewartin 

 

einer Grund-
ausstat-
tungsfeuer-
wehr  
 
einer Stütz-
punktfeuer-
wehr  
 

 
26,42€ 

 
 
 
 

44,00 € 

d) für den/die Jugend- / Kinder-
feuerwehrwart/in (bei Ortsfeu-
erwehren mit JF/KF Abteilung) 

 

 
9,17 € 

 
 

(4) Die Ausbilder / die Ausbilderinnen erhalten für 
ihren nachgewiesenen Dienst während der 
Zeit der Truppmannausbildung eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 6,60 €/Std., jedoch 
maximal 330,00 € jährlich.  
 

(5) Die Brandschutzerzieher / die Brandschutzer-
zieherinnen erhalten für ihren nachgewiese-
nen Dienst während der Zeit der Brandschut-
zerziehung eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 6,60 €/Std., jedoch maximal  
330,00 € jährlich. 
 

(6) Vereinigt ein Empfänger/eine Empfängerin, 
außer in Fällen des Absatz 8, der Aufwands-
entschädigungssatzung mehrere Ämter auf 
sich, so erhält er/sie die Hälfte des Betrages 
für die 2. Funktion dazu.  
 

(7) Die Teilnahme an Einsätzen und angeordneten 
Lehrgängen bei dem Niedersächsischen Lan-
desamt für Brand- und Katastrophenschutz 
(NLBK) ist, soweit sie mehr als einen Kalender-
tag beanspruchen, als Fall einer außergewöhn-
lichen Belastung im Sinne des § 44 Abs. 2 
NKomVG anzusehen. In diesen Fällen ist auf 
Antrag der nachweislich entstandene Ver-
dienstausfall unter Anwendung des § 3 zu er-
statten. 

 
 
 
 

 
(8) Muss ein/eine stellv. Gemeindebrandmeis-

ter/in  
oder Ortsbrandmeister/in den/die Gemeinde-
brandmeister/in oder Ortsbrandmeister/in 
länger als einen vollen Monat vertreten, so er-
hält er/sie eine Entschädigung in Höhe der/des 
Gemeindebrandmeisters/-meisterin oder Orts-
brandmeisters/-meisterin. Während  
dieser Zeit entfällt die Entschädigung des zu 
Vertretenden und des Vertretenden.  

 

§ 3 
Verdienstausfall 

 
(1) Für die Zeit des Einsatzes oder des Besuches 

eines angeordneten Lehrgangs bei dem Nie-
dersächsischen Landesamt für Brand- und Ka-
tastrophenschutz (NLBK), bekommt ein Feuer-
wehrmann/eine Feuerwehrfrau, während der 
Dienst-  oder Arbeitszeit, auf Antrag seinen/ih-
ren Verdienstausfall von der Samtgemeinde 
erstattet. Ein Entschädigungsanspruch besteht 
nur für den nachgewiesenen, tatsächlich ent-
standenen Verdienstausfall, soweit er durch 
den Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr ent-
standen ist und notwendig war. 

 
(2) Der Erstattungsbetrag im Falle des § 33 Abs. 4 

des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
wird als Pauschalbetrag auf 25,00 € je Stunde 
des erforderlichen Zeitaufwandes, höchstens 
jedoch auf 200,00 € täglich, festgesetzt.  
 

(3) Der Erstattungsbetrag im Falle des § 33 Abs. 2 
des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
wird als Pauschalbetrag auf 8,00 € je Stunde 

des erforderlichen Zeitaufwandes festgesetzt. 
 

§ 4 
Reisekosten 

 
(1) Für Dienstreisen außerhalb des Landkreises 

Celle, die vom Samtgemeindebürgermeister 
angeordnet oder genehmigt sind, werden auf 
Antrag Reisekosten unter Anwendung des 
Bundesreisekostengesetzes für Ehrenbeamte 
nach der Stufe B des Gesetzes gewährt, sofern 
von keiner anderen Stelle Kosten gewährt 
werden und kein Gemeindeeigenes Fahrzeug 
genutzt werden kann. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

 
§ 5 

Kameradschaftskasse und Zuschüsse 
 

     
(1) Jede Ortsfeuerwehr erhält einen Grundbetrag 

von jährlich 88,00 €. Zuzüglich zu Satz 1 erhält 
jede Ortsfeuerwehr einen Betrag in Höhe von 
3,85 € pro Mitglied gemäß Verordnung über 
die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehr-
verordnung – FwVO).  
 

(2) Unabhängig von Absatz 1 erhält jede Ortsfeu-
erwehr mit Grundausstattung einen Pauschal-
betrag für die Reinigung in Höhe von 17,00 € 
monatlich. Ortsfeuerwehren mit Feuerwehr-
stützpunkt erhalten einen Pauschalbetrag in 
Höhe von 25,50 € monatlich.  

 
(3) Die Jugendfeuerwehren erhalten einen Betrag 

von jährlich 250,00 €. 
 
(4) Die Kinderfeuerwehren erhalten einen Betrag 

von jährlich 150,00 €.  
 
(5) Die Feuerwehrkapelle erhält einen Betrag von 

jährlich 550,00 €. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Landkreises Celle in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Bestimmungen der Satzung 
der Samtgemeinde Flotwedel über die Entschädi-
gung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
vom 21.02.2013, die die Feuerwehrangehörigen 
betreffen, außer Kraft. 
 
 
Wienhausen, den 16.08.2021 
 
 
Helfried H. Pohndorf 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


